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Zitat von Humblebee

Mein Lebensgefährte ist zu ehrlich einfach zu behaupten, er sei privat versichert,
meinte ich (wenn Patienten dies am Telefon oder online vorgeben, kann die Praxis
ihnen m. E. die Behandlung verweigern)

Du verstehst mich einfach nicht 

Ärzte, Arztpraxen und Krankenhäuser sind ganz normale Gewerbetreibende. Du kannst dort
hingehen, und auf eigene Rechnung eine Leistung einkaufen, wie bei jedem anderen
Handwerker auch. Es ist sogar völlig legitim, vorab den Preis der Leistung auszuhandeln. GKV-
Versicherter zu sein ist kein unabänderliches Schicksal, das einem verbietet, Leistungen
zunächst privat zu beziehen und hinterher abrechnen zu lassen, wenn es denn aus
irgendwelchen Gründen ausnahmsweise mal Sinn macht.
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